
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1960/12/15 5Ob441/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1960

Norm

AußStrG §174 C3

Rechtssatz

Ein nach Rechtskraft der Einantwortung von einer Person, der die Einantwortungsurkunde zugestellt worden war,

eingebrachter Antrag auf Nichtigerklärung der Einantwortungsurkunde und des vorangegangenen

Verlassenschaftsverfahrens kann nur als verspäteter Rekurs oder verspätete Vorstellung aufgefaßt und behandelt

werden.
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